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nung (1. GPSGV), die Spielzeugverordnung 
(2. GPSGV) oder die Maschinenverordnung 
(9. GPSGV) sind. 

Der steigende Warenverkehr von Produk-
ten innerhalb des auch zum 1. Mai 2004 
sprunghaft größer gewordenen Europä -
ischen Binnenmarktes – bzw. des Europä -
ischen Wirtschaftsraums (EWR) mit zurzeit 
insgesamt 28 europäischen Mitgliedstaa-
ten und dem geplanten EU-Beitritt von Bul-
garien und Rumänien sowie ggf. auch Kroa-
tien für das Jahr 2007 – sowie der steigende 
Importanteil von Produkten aus EWR-
Drittländern durch die weiter zunehmende 
Globalisierung der Wirtschaftswelt stellt 
die zuständigen Landesbehörden in 
Deutschland, die u. a. für den Vollzug des 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes zu-
ständig sind, vor eine zunehmend komple-
xer werdende Aufgabe. Denn diese Landes-
behörden sollen sowohl gefährliche als 
auch nur formal nicht konforme Produkte 
rechtzeitig erkennen, um ihr Inverkehr-
bringen zu verhindern, bevor unvertret-
bare Gefährdungsrisiken für die Sicherheit 
und Gesundheit von beruf lichen Verwen-
dern oder privaten Verbraucher und/oder 
wirtschaftliche Wettbewerbsnachteile für 
die Marktteilnehmer, die die relevanten 
Rechtsnormen einhalten, eintreten kön-
nen.  

Zur Unterstützung der innerhalb des Eu-
ropäischen Binnenmarkts unternehme-
risch tätigen Akteure und der Marktauf-
sichtsbehörden hat die Europäische Kom-
mission im Jahr 2000 einen umfassenden 
Leitfaden für die Umsetzung der nach dem 
neuen Konzept und dem Gesamtkonzept 
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Im Beitrag werden u. a. die Ergebnisse einer Studie zum Bereich der Geräte- und Produktsicherheit vorgestellt, die im Auf-

trag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin durchgeführt wurde [1]. Im Rahmen dieser Studie wurde ein 

System zur effizienten Ermittlung des Marktvolumens einzelner Produktgruppen entwickelt und angewendet sowie ein 

Modell zur Ermittlung von Schwerpunkten für eine aktive Marktüberwachung entwickelt und vorgestellt [2]. Parallel dazu 

wurden die jüngeren Ergebnisse der Marktüberwachungstätigkeiten der Länder in der Bundesrepublik Deutschland auf den 

Erkenntnissen vorhergehender Studien [3 bis 5] spezifisch ausgewertet
1)

. 

I
m Vertrag über die Europäische Union 
setzt sich die Europäische Union nach 

Artikel 2 u. a. als Ziel „die Förderung des wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritts und 

eines hohen Beschäftigungsniveaus sowie die 

Herbeiführung einer ausgewogenen und nach-

haltigen Entwicklung, insbesondere durch 

Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, 

...“ [6]. 
Gemäß Artikel 3 des Vertrags zur Grün-

dung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
umfasst die Tätigkeit der EG u. a. „einen Bin-

nenmarkt, der durch die Beseitigung der Hin-

dernisse für den freien Waren-, Personen-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen 

den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist; ...“ 
und der auch „einen Beitrag zur Verbesserung 

des Verbraucherschutzes; ...“ bringen soll. 
Gleichwohl nach Artikel 28 und 29 des EG-
Vertrags mengenmäßige Einfuhr- oder Aus-
fuhrbeschränkungen sowie alle Maßnah-
men gleicher Wirkung zwischen den Mit-
gliedstaaten verboten sind, kann nach Arti-
kel 30 des EG-Vertrags das Aussprechen 
und Durchsetzen von Einfuhr-, Ausfuhr- 
und Durchfuhrverboten oder Durchfuhr-
beschränkungen gegen einen freien Ver-

kehr von Waren innerhalb der Europä -
ischen Gemeinschaft „... aus Gründen der 

öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicher-

heit, zum Schutze der Gesundheit und des 

Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, 

..., oder des gewerblichen und kommerziellen 

Eigentums gerechtfertigt sein.“ [7]. 
Zur Verwirklichung der Binnenmarkt-

ziele in der Europäischen Union kann der 
Europäische Rat zur technischen Harmoni-
sierung und Normung auf der Grundlage 
von Artikel 95 des EG-Vertrags in qualifi-
zierter Mehrheit Europäische Richtlinien 
erlassen, die im Interesse eines ungehinder-
ten Warenverkehrs und zur Beseitigung 
technischer Handelshemmnisse verbind-
lich und abschließend die sicherheitstech-
nischen Anforderungen an Produkte fest -
legen. Die Europäische Kommission ist auf-
gefordert, bei der Erarbeitung ihrer Vor-
schläge für diese Europäischen Richtlinien 
von einem hohen Schutzniveau in den Be-
reichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-
schutz und Verbraucherschutz auszuge-
hen. Diese EG-Binnenmarkt-Richtlinien 
müssen von den Mitgliedstaaten unver-
ändert in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Für technische Arbeitsmittel und Ver-
braucherprodukte erfolgt dies in der Bun-
desrepublik Deutschland hauptsächlich 
durch das neue Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG), welches seit dem 1. Mai 
2004 das Gerätesicherheitsgesetz (GSG) 
und das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 
ersetzt, und durch die nun auf der Basis des 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen, wie dies 
z. B. die Niederspannungsgeräteverord-

 

1) Grundlage hierfür waren die Jahresberichte der einzel-

nen Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland 

über die Tätigkeiten und Ergebnisse der Gewerbeauf-

sicht der Jahre 2002 bis 2004, wobei einige Länderminis-

terien – vorab der Veröffentlichung ihres Jahresberichtes 

2004 – den Datensatz der standardisierten Tabelle 6 

„Überprüfungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz“  

im September 2005 zur Verfügung stellten. Dafür bedan-

ken sich die Autoren an dieser Stelle. 
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verfassten Europäischen Binnenmarkt-Richtlinien ver-
öffentlicht [8], der als Entwurf den Verwaltungen und 
Fachleuten eine geraume Zeit vorher natürlich schon 
bekannt war. Darin werden die Aufgaben und Aktivitä-
ten der Marktaufsicht im Europäischen Binnenmarkt 
in horizontalem Blickwinkel zu den Europäischen Bin-
nenmarktrichtlinien dargestellt. Auf der Basis dieses 
Leitfadens, der den Entwicklungsstand der Marktüber-
wachung im Europäischen Binnenmarkt zu Beginn des 
Jahres 2000 widerspiegelt sowie die anzugehenden 
Entwicklungsschritte in den Mitgliedstaaten für den 
Beginn des neuen Jahrtausends skizziert, sind auf euro-
päischer und deutscher Ebene mittlerweile verschie-
dene Maßnahmen angegangen worden.  

So wurden in Deutschland seit dem Jahr 2000 fol-
gende Hauptmaßnahmen durchgeführt: 
●  Ende des Jahres 2000 wurde von den Bundesländern 
zur besseren Arbeitsteilung, Koordination und Kom-
munikation der Marktüberwachung in Deutschland 
der Arbeitsausschuss Marktüberwachung (AA MÜ) ein-
gerichtet. Er koordiniert seither auch den Einsatz der 
Schnellentscheidungsgruppe Marktüberwachung 
(SEGM), die bei aktuell auftretenden Problemfällen 
zum länderübergreifend einheitlichen Vollzug der 
Marktüberwachung in Deutschland jeweils gebildet 
werden kann [9]. Aus Kostengründen wurde im Jahr 
2003 vorgeschlagen, für den Arbeitsausschuss Markt-
überwachung eine länderfinanzierte Zentralstelle der 
Länder für die Koordinierung der Marktaufsicht (ZLM) 
einzurichten, was jedoch bislang nicht erfolgt ist. 
Nach gegenwärtigem Stand wird die Tätigkeit dieser 
geplanten Zentralstelle weiter durch den Arbeitsaus-
schuss Marktüberwachung wahrgenommen, der nun 
im Rotationsverfahren unentgeltlich von den Bundes-
ländern getragen wird. Vorsitzland des Arbeitsaus-
schusses Marktüberwachung ist derzeit das Land Nie-
dersachsen. 
●  Weiterhin wurden für eine effiziente Koordination 
bei auftretenden Fragen grundsätzlicher Art durch den 
Deutschen Bundesrat Ländervertreter für die einzel-
nen Europäischen Binnenmarktrichtlinien benannt 
[10]. So ist z. B. für die Niederspannungsrichtlinie 
(73/23/EWG/1. GPSGV), die Spielzeugrichtlinie 
(88/378/EWG/2. GPSGV) und die Produktsicherheits-
richtlinie (2001/95/EG/GPSG) das Bundesland Bayern 
zuständig, für die Maschinenrichtlinie (98/37/EG/ 
9. GPSGV) das Bundesland Baden-Württemberg und 
das Bundesland Rheinland-Pfalz übernimmt diese 
Koordinations aufgabe für den Regelungsbereich der 
Europäischen Richtlinie für persön liche Schutzausrüs-
tungen (89/686/EWG/8. GPSGV). 
●   Darüber hinaus beteiligen sich die in Deutschland 
zuständigen Marktüberwachungsbehörden und die 
auf der Basis von § 8 Abs. 10 GPSG beauftragte Stelle, 
die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin wahrgenommen wird, an dem inter-
netgestützten Informations- und Kommunikations-
system für eine grenzüberschreitende Marktüber-
wachung (ICSMS). Mit dem ICSMS, dessen Aufbau und 
Weiterentwicklung u. a. auch durch das ehemalige 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA) und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 



Arbeitsmedizin (BAuA) finanziell unterstützt wurde, 
soll ein effizienterer und schnellerer Informationsaus-
tausch zwischen den Marktüberwachungsbehörden 
erreicht werden. Hierzu wurde im Sommer 2004 zwi-
schen dem Länderausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik (LASI) und den Trägern der gesetz -
lichen Unfallversicherung (UVT) auch die Koopera -
tionsvereinbarung im Bereich der Sicherheit von 
Arbeitsmitteln beim Inverkehrbringen beschlossen. 
●   Am 1. Mai 2004 trat das neue Gesetz über technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz – GPSG) in Kraft, das die 
gleichzeitig außer Kraft getretenen Rechtsnormen des 
Gerätesicherheitsgesetzes (GSG) und des Produkt -
sicherheitsgesetzes (ProdSG) ersetzte. Mit dem Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz wird auch die Europä -
ische Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Pro-
duktsicherheit in nationales Recht umgesetzt. Durch 
die identische Übernahme der Bestimmungen der 
Richtlinie 2001/95/EG wurden die Pflichten der Inver-
kehrbringer konkretisiert – bis hin zur Verpflichtung 
zum Rückruf gefährlicher Produkte – und zusätzliche 
Händlerpflichten in das Gesetz aufgenommen. Erge-
ben sich Hinweise auf mögliche Gefahren, die von Pro-
dukten ausgehen, müssen Hersteller und Händler die 
Behörden frühzeitig unterrichten und mit ihnen zu-
sammenarbeiten.  

Es ist also davon auszugehen, dass die reaktiven und 
aktiven Marktüberwachungsaufgaben der zuständigen 
Arbeitsschutzbehörden in den Bundesländern zukünf-
tig weiter zunehmen werden, gleichwohl die Personal- 
und Sachressourcen der Arbeitsschutzbehörden seit 
Mitte der 1990-Jahre stetig abnehmen2), weshalb u. a. 
die vorhandenen personellen und sächlichen Ressour-
cen systematischer, effektiver und effizienter als bisher 
einzusetzen sind. 

Aufgaben und Maßnahmen  
der Marktüberwachungsbehörden 

Das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz verfolgt 
mit der Überwachung des Inverkehrbringens von Pro-
dukten (Marktüberwachung) zwei Zielstellungen: 
●   die Beseitigung von wirtschaftlichen Wettbewerbs-
verzerrungen und 
●   die Erreichung eines aktiven und umfassenden Ver-
braucherschutzes. 

Deshalb bezeichnet man die Behörden der Bundes-
länder, die für die Überwachung im Geltungsbereich 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes zuständig 
sind, auch als Marktüberwachungsbehörden oder 
auch als Marktaufsichtsbehörden. 

Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte 
sind befugt, Räume oder Grundstücke, in oder auf 
denen Produkte hergestellt werden, zum Zwecke des 
Inverkehrbringens lagern oder ausgestellt sind, zu 

2) So ist die Anzahl der Gewerbeaufsichtsbeamten mit Aufsichtstätigkeit 

bei den ortsinstanzlichen Gewerbeaufsichtsbehörden in Deutschland 

leicht abnehmender Art, von insgesamt 4 039 Gewerbeaufsichts-

beamte im Jahr 1996 auf 3 326 Gewerbeaufsichtsbeamte im Jahr 2003 

(vgl. den jährlichen Unfallverhütungsbericht Arbeit der Deutschen 

Bundesregierung) [2]. 
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betreten, die Produkte zu besichtigen und zu prüfen 
oder prüfen zu lassen, insbesondere hierzu in Betrieb 
nehmen zu lassen (§ 8 Abs. 7 GPSG). Die zuständigen 
Behörden und deren Beauftragte können unentgelt-
lich Proben entnehmen und Muster verlangen (§ 8 Abs. 
8 GPSG). 

Nach § 8 Abs. 4 GPSG ist die zuständige Behörde be-
fugt, wenn sie den begründeten Verdacht hat, dass ein 
Produkt nicht den Anforderungen nach § 4 GPSG ent-
spricht, die nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wie  
●   das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, wenn 
die betreffenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
●   Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass 
ein Produkt erst in den Verkehr gebracht wird, wenn es 
den betreffenden Anforderungen entspricht, 
●   anzuordnen, dass ein Produkt von einer zugelasse-
nen Stelle oder einer in gleicher Weise geeigneten Stelle 
überprüft wird, 
●   anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht ver-
ständliche Warnhinweise über Gefährdungen, die von 
dem Produkt ausgehen, angebracht werden. Diese 
Warnhinweise haben dabei in deutscher Sprache zu er-
folgen,  
●   das Inverkehrbringen eines Produkts für den zur Prü-
fung zwingend erforderlichen Zeitraum vorüber-
gehend zu verbieten, 
●   zu verbieten, dass ein Produkt, das nicht den betref-
fenden Anforderungen entspricht, in den Verkehr ge-
bracht wird, 
●   die Rücknahme oder den Rückruf eines in Verkehr 
gebrachten Produkts, das nicht den betreffenden An-
forderungen entspricht, anzuordnen, ein solches Pro-
dukt sicherzustellen und, soweit eine Gefahr für den 
Verwender oder Dritten auf andere Weise nicht zu be-
seitigen ist, seine unschädliche Beseitigung zu ver-
anlassen, 
●   anzuordnen, dass alle, die einer von einem in Ver-
kehr gebrachten Produkt ausgehenden Gefahr aus-
gesetzt sein können, rechtzeitig in geeigneter Form, 
insbesondere durch den Hersteller, auf diese Gefahr 
hingewiesen werden, 
●   die Öffentlichkeit zu warnen, wenn andere ebenso 
wirksame Maßnahmen, insbesondere Warnungen 
durch den Hersteller, nicht oder nicht rechtzeitig ge-
troffen werden. 

Die zuständige Behörde soll die erforderlichen Maß-
nahmen vorrangig an den Hersteller, seinen Bevoll-
mächtigten oder den Einführer richten und kann ent-
sprechend den jeweiligen Erfordernissen Maßnahmen 
auch an den Händler richten. Erforderliche Maßnah-
men gegen jede andere Person sind nur zulässig, so-
lange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr nicht auf 
andere Weise abgewehrt werden kann (§ 8 Abs. 5 
GPSG).  

Anforderungen an  
ein Marktüberwachungskonzept 
Nach § 8 Abs. 3 GPSG stellen die zuständigen obers-

ten Landesbehörden  
●   die Koordinierung der Überwachung des Inverkehr-
bringens von Produkten sowie der in den Verkehr ge-
brachten Produkte,  
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●   die Entwicklung und Fortschreibung des 
Überwachungskonzepts und  
●  die Vorbereitung länderübergreifender 
Maßnahmen zur Abwendung erheblicher 
Gefahren 
sicher. Die zuständigen Behörden haben 
nach § 8 Abs. 2 GPSG eine wirksame Über-
wachung des Inverkehrbringens von Pro-
dukten sowie der in den Verkehr gebrach-
ten Produkte auf der Grundlage eines Über-
wachungskonzepts zu gewährleisten, das 
insbesondere Folgendes umfassen soll: 
1.  die Erfassung und Auswertung verfüg -
barer Informationen zur Ermittlung von 
Mängelschwerpunkten und Warenströ-
men; 
2.  die Aufstellung, regelmäßige Anpassung 
und Durchführung von Überwachungs-
programmen, mit denen die Produkte 
stichprobenartig und in dem erforder -
lichen Prüfumfang überprüft werden, so-
wie die Erfassung und Bewertung dieser 
Programme und 

3.  die regelmäßige Überprüfung und 
Bewertung der Wirksamkeit des Über -  
     wa chungskonzepts. 

Bei den stichprobenartigen Produktprü-
fungen eines Überwachungsprogramms 
müssen die zuständigen Behörden die Pro-
dukte, die in Verkehr gebracht werden, un-
abhängig von deren Herkunft darauf über-
wachen 
●   ob diese die entsprechenden Konfor-
mitätsbewertungsverfahren durchlaufen 
haben, 
●   die Kennzeichnungs- und Dokumenta -
tionsvorschriften eingehalten werden, 
●   die Konstruktion und Fertigung dieser 
Produkte entsprechend der für sie gelten-
den grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen erfolgt sind und 
●   die Produktsicherheit gewährleistet ist 
(vgl. Tabellen 1 bis 3). 

Weiterhin muss bei den stichproben -
artigen Produktprüfungen eines Über-  
 wa chungsprogramms das gesamte durch 

die betreffenden europäischen Binnen-
marktrichtlinien fallende Produktpro-
gramm abgedeckt sein, so dass es sich an-
bietet, Überwachungsprogramme nach be-
stimmten Produkt- oder Gefahrkategorien 
durchzuführen.  TÜ 586 

  (wird fortgesetzt; 

  Literaturverzeichnis im Anschluss an Teil 2) 
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derspannungsgeräte (29,5 %), Spielzeuge 
(24,2 %), Maschinen (23,1 %) und Verbrau-
cherprodukte (17,5 %) auf (Bild 2), wobei 
in dieser Aufteilung sicher nicht die umfas-
sende GPSG-Definition der Verbraucher-
produkte in Abgrenzung zu den tech-
nischen Arbeitsmitteln verwendet wurde, 
sondern die Zuordnung zuförderst nach 
den produkt- und gefahrbezogenen Bin-

Ergebnisse der Marktüberwachung im Regelungsbereich 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
Teil 2 

Karl-Heinz Lang, Hansjürgen Gebhardt, Wuppertal, Christiane Adomeit, Hans-Jörg Windberg, Dortmund 

Unterstützende Forschungs -
aktivitäten und -ergebnisse  
der BAuA 

Ermittlung von  

Mängelschwer punkten 

Zur Unterstützung der zuständigen 
obersten Landesbehörden, u. a. für die Ent-
wicklung und Fortschreibung des Über-
wachungskonzepts, wurden insbesondere 
zur Ermittlung von Mängelschwerpunkten 
und Warenströmen von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) verschiedene Studien in Auftrag ge-
geben, deren Ergebnisse und Erkenntnisse 
von der beauftragten Stelle3) weiterverfolgt 
werden. So sind zu Beginn des neuen Jahr-
tausends die zurückliegenden Datensätze 
der Mängelmeldungen und der Unter -
sagungsverfügungen, die seit Beginn des 
Europäischen Binnenmarkts verfügbar 
waren, wissenschaftlich ausgewertet und 
daraus Mängelschwerpunkte bei Produk-
ten nach dem Gerätesicherheitsgesetz und 
dem Produktsicherheitsgesetz ermittelt 
worden [3 bis 5]. Auf dieser Erkenntnisbasis 
wurde dann für die BAuA eine Datenbank 
zur Auswertung von Mängelschwerpunk-
ten bei Produkten nach dem Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz entwickelt, die 
von der beauftragten Stelle eingesetzt wird 
[11; 12]. 

So weist die von der beauftragten Stelle 
zuletzt veröffentlichten Produktmängel-
statistik für das Jahr 2004 insgesamt 994 in 
Deutschland ermittelte (sicherheitstech-
nisch) mangelhafte Produkte aus, für die 
Mängelmeldungen ausgestellt wurden 
[13]. Davon waren 258 (26,0 %) mangel-
hafte Produkte aus dem Ursprungsland der 
Volksrepublik China und 193 (19,4 %) 
mangelhafte Produkte aus dem Ursprungs-
land der Bundesrepublik Deutschland 
(Bild 1). Zusammengefasst kamen also im 
Jahr 2004 insgesamt 34,7 % der in Deutsch-
land ermittelten mangelhaften Produkte 
aus einem Drittstaaten-Ursprungsland 

und 11,2 % aus anderen EU/EWR-Staaten 
(ohne Deutschland).  

Für 345 (34,7 %) der ermittelten mangel-
haften Produkte wurde kein Ursprungs-
land identifiziert. Im Jahr 2004 teilen sich 
die in Deutschland ermittelten (sicher-
heitstechnisch) mangelhaften Produkte 
hauptsächlich in die vier Produktgruppen 
der elektrischen Betriebsmittel bzw. Nie-

Bild 1  Ursprungsländer mangelhafter Produkte im Jahr 2004 (mod. nach BAuA (2005) 
[13]). 

Bild 2  Produktgruppen mangelhafter Produkte im Jahr 2004 (mod. nach BAuA (2005) 
[13]). 

3) Nach § 2 Abs. 14 GPSG ist die beauftragte Stelle, vor-

behaltlich einer anderweitigen Regelung in einer 

Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 4 GPSG, die Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi zin (BAuA). 
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nenmarktrichtlinien erfolgte und der 
„Rest“ dann der „auffangenden“ Produkt -
sicherheitsrichtlinie als Verbraucherpro-
dukte zugeordnet wurde. 

Die obersten Arbeitsschutzländerbehör-
den in Deutschland haben sich dem vor-
greifenden Arbeitsschutz in Bezug auf Pro-
dukte – technische Arbeitsmittel und Ver-
braucherprodukte gemäß dem heutigen 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – seit 
dem Jahr 2000 trotz knapper Ressourcen 
und dem umfassenden Produktprogramm 
verstärkt zugewandt. Standardisiert erhe-
ben und veröffentlichen die einzelnen 
Bundesländer in ihren jeweiligen Jahres-
berichten zur Gewerbeaufsicht seit einigen 
Jahren die „Überprüfungen nach dem 
Gerätesicherheitsgesetz“. Eine aussage-
kräftige Auswertung dieser 16 Datensätze 
wurde jedoch erst Ende des Jahres 2003 
möglich, da das Land Nordrhein-West-
falen, bevölkerungs- und wirtschafts-
stärkstes Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland, den Datensatz seiner „GSG-
Überprüfungen“ so erstmals für das Jahr 
2002 erhoben und veröffentlicht hat. Um 
Erkenntnisse aus den Ergebnissen der 
Marktaufsichtsaktivitäten der unteren und 
z. T. mittleren Arbeitsschutzländerbehör-
den in Deutschland zu gewinnen, wurden 
die Datensätze der „GSG-Überprüfungen“ 
für die Jahre 2002 bis 2004 ausgewertet.  

Die Anzahl der von den Marktüber-
wachungsbehörden in Deutschland 
durchgeführten Überprüfungen nach dem 
GSG bzw. GPSG wurde im zurückliegenden 

Dreijahreszeitraum gegenüber den ver-
öffentlichten Überprüfungszahlen der 
Jahre von 1993 bis 1997 [4] in etwa verdop-
pelt; dabei betrug die Anzahl überprüfter 
technischer Arbeitsmittel im Jahre 2004 
genau 74 014 Stück. Aus Tabelle 44) wird 
erkenntlich, dass es sich bei den überprüf-
ten technischen Arbeitsmitteln gemäß 
GSG ganz überwiegend um Verbraucher-
produkte5) gemäß heutigem GPSG han-
delt, da im Betrachtungszeitraum immer 
mehr als 75 % der überprüften technischen 
Arbeitsmittel vorwiegend im Bereich von 
Haushalt, Freizeit, Schule und Kindergar-
ten Verwendung finden. Darüber hinaus 
kann – u. a. auch unter Kenntnis der 
Schwerpunktprogramme der Bundeslän-
der – davon ausgegangen werden, dass es 
sich bei einem großen Teil der weiter über-
prüften technischen Arbeitsmittel gemäß 
GSG, die vorwiegend im Bereich von Ge-
werbe, Landwirtschaft und Verwaltung 
Verwendung finden (< 25 % im Betrach-
tungszeitraum), um Migrationsprodukte6) 
und somit letztlich um Verbraucherpro-
dukte gemäß heutigem GPSG handelte.  

Der standardisierte Datensatz „Überprü-
fungen nach dem Gerätesicherheits-
gesetz“ der Bundesländer beinhaltet auch 
Ergebnisse über die Anzahl und die Art der 
von den Marktüberwachungsbehörden er-
mittelten Mängel bei den Produktprüfun-
gen (Tabelle 5). Dabei kann ein Produkt 
mehrere formale und/oder sicherheits-
technische Mängel aufweisen, so dass die 
Anzahl der ermittelten Mängel die Anzahl 

Marktüberwachungsbehörden der Bun-
desländer auch mit der gesteigerten Anzahl 
an Produktüberprüfungen den zunehmen-
den Aufgaben der Marktüberwachung in 
den letzten Jahren verstärkt Rechnung ge-
tragen haben und so mögliche Wett-
bewerbsverzerrungen früher ermittelt und 
damit verhindert oder beseitigt und die 
Produktsicherheit für gewerbliche Anwen-

Überprüfte technische Arbeitsmittel
(vorwiegend verwendet in)

Im Jahr

2002
(abs.)

2002
(rel.)

2003
(abs.)

2003
(rel.)

2004
(abs.)

2004
(rel.)

Gewerbe, Landwirtschaft, 
 Verwaltung

14 429  21,8 % 16 899  24,7 % 17 025  23,0 %

Haushalt, Freizeit, Schule, 
 Kindergarten

51 688  78,2 % 51 459  75,3 % 56 989  77,0 %

Insgesamt 66 117 100 % 68 358 100 % 74 014 100 %

4) Für das Jahr 2002 gibt es eine Differenz zwischen den 

beiden Summen von überprüften technischen Arbeits-

mitteln (vorwiegend verwendet in) und von überprüf-

ten technischen Arbeitsmitteln (Herkunft), was auf den 

veröffentlichten Datensatz des Landes Hessen zurück-

zuführen ist. Auch für das Jahr 2004 wurden von den 

Bundesländern Baden-Württemberg, Mecklenburg-

 Vor pommern und dem Saarland diesbezüglich unter-

schiedliche Summen mitgeteilt, da diese bis dato jedoch 

unveröffentlicht waren, konnten diese aufgrund der 

Hinweise der Autoren noch nachträglich korrigiert wer-

den. 

 5) Verbraucherprodukte sind nach § 2 Abs. 3 GPSG 

Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die für 

private Verbraucher i. S. d. § 13 BGB bestimmt sind oder 

unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen 

von Verbrauchern benutzt werden können, selbst wenn 

sie nicht für diese bestimmt sind. 

6) Unter Migrationsprodukten i. S. d. GPSG versteht 

man die Verbraucherprodukte, die zwar als technische 

Arbeitsmittel hergestellt und bestimmungsgemäß aus-

schließlich bei der beruflichen bzw. gewerblichen Ar-

beit verwendet werden sollen, also nicht für private Ver-

braucher i. S. d. § 13 BGB bestimmt sind, die aber unter 

vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen auch 

von privaten Verbrauchern benutzt werden können. 

Tabelle 4  Anzahl der überprüften technischen Arbeitsmittel in Deutschland  
in den Jahren 2002 bis 2004. 

Tabelle 5  Anzahl und Art der ermittelten Mängel bei der Überprüfung technischer  
Arbeitsmittel in Deutschland in den Jahren 2002 bis 2004. 

Anzahl und Art der ermittelten 
Mängel
(Ein Gerät kann mehrere Mängel 
beinhalten)

Im Jahr

2002
(abs.)

2002
(rel.)

2003
(abs.)

2003
(rel.)

2004
(abs.)

2004
(rel.)

durch Nachrüstung abstellbare 
Mängel

 5 851  19,9 %  9 822  25,1 %  8 356  21,5 %

durch konstruktive Maßnahmen 
abstellbare Mängel

 4 643  15,8 %  4 985  12,7 %  5 310  13,7 %

unbrauchbare Geräte 
(Neukonstruktion erforderlich)

 3 738  12,7 %  6 398  16,3 %  6 605  17,0 %

Mängel bei Gebrauchsanweisungen, 
Hinweise usw.

15 173  51,6 % 17 972  45,6 % 18 542  47,8 %

Insgesamt 29 405 100 % 39 177 100 % 38 813 100 %

der überprüften Produkte mit 
sicherheitstechnischen Män-
geln übersteigt. Bei etwa der 
Hälfte aller ermittelten Pro-
duktmängel handelt es sich um 
mangelhafte Gebrauchsanwei-
sungen, Hinweise usw. und im 
Mittel bei etwas über 20 % 
um sicherheitstechnische Pro-
duktmängel, die durch eine 
Nachrüstung abstellbar sind. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass die Produktprüfungen der 
Marktüberwachungsbehör-
den, die vor Ort überwiegend 
bei Händlern, Herstellern oder 
Ausstellern durch Gewerbeauf-
sichtsbeamte durchgeführt 
werden, hauptsächlich die 
Marktkontrolle der Kennzeich-
nungs- und Dokumentations-
anforderungen sowie die Sicht-
prüfung auf „äußere“ Produkt-
sicherheitsmängel beinhalten.  

Es ist ersichtlich, dass die zu-
ständigen Arbeitsschutz- bzw. 
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Herkunft der überprüften 
 technischen Arbeitsmittel

Im Jahr

2002
(abs.)

2002
(rel.)

2003
(abs.)

2003
(rel.)

2004
(abs.)

2004
(rel.)

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus dem Inland

27 001  41,0 % 34 460  50,4 % 31 729  42,9 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus EU/EWR-Staaten

12 502  19,0 % 11 994  17,5 % 15 153  20,5 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus Drittstaaten

21 225  32,2 % 20 465  29,9 % 25 890  35,0 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus dem Ausland

38 828  59,0 % 33 898  49,6 % 42 285  57,1 %

Insgesamt 65 829 100 % 68 358 100 % 74 014 100 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus dem Inland mit 
sicherheitstechnischen Mängeln

 6 950  40,3 % 10 296  44,9 %  9 159  36,6 %

Anzahl überprüfter technischer 
 Arbeitsmittel aus EU/EWR-Staaten 
mit sicherheitstechnischen Mängeln

 3 412  19,8 %  2 922  12,7 %  4 526  18,1 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus Drittstaaten mit 
sicherheitstechnischen Mängeln

 6 699  38,8 %  9 515  41,5 % 11 045  44,2 %

Anzahl überprüfter technischer 
Arbeitsmittel aus dem Ausland mit 
sicherheitstechnischen Mängeln

10 295  59,7 % 12 635  55,1 % 15 853  63,4 %

Insgesamt 17 245 100 % 22 931 100 % 25 012 100 %

Sicherheitstechnische Mängelquote 
inländischer Erzeugnisse

25,7 % 29,9 % 28,9 %

Sicherheitstechnische Mängelquote 
der EU/EWR-Staaten-Erzeugnisse

27,3 % 24,4 % 29,9 %

Sicherheitstechnische Mängelquote 
der Drittstaaten-Erzeugnisse

31,6 % 46,5 % 42,7 %

Sicherheitstechnische Mängelquote 
ausländischer Erzeugnisse

26,5 % 37,3 % 37,5 %

Insgesamt 26,2 % 33,5 % 33,8 %
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menten formale und/oder sicherheitstech-
nische Mängel ermitteln kann, die man 
auch überprüft.  

Dass ein Überwachungsprogramm der 
aktiven Marktüberwachung auch Schwer-
punkte für Produktprüfungen festlegt und 
die Durchführung national koordiniert 
wird, ist sinnvoll. Dabei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass die stichprobenartigen 
Produktprüfungen eines Überwachungs-
programms der aktiven Marktüberwa -
chung unabhängig von der Herkunft der 
Produkte vorgenommen werden müssen 
und das gesamte durch die betreffenden 
europäischen Binnenmarktrichtlinien fal-
lende Produktprogramm abdeckt. Hierbei 

besteht auch die Möglichkeit, abge-
stimmte Überprüfungen im Bereich des be-
trieblichen Arbeitsschutzes für bestimmte 
Produktsegmente in die Aufstellung eines 
Überwachungsprogramms mit einzube-
ziehen. 

Für den vollständig8) auswertbaren Be-
trachtungszeitraum von 2002 bis 2004 
können nun auf der Basis der Anzahl der 
durchgeführten Überprüfungen techni -
scher Arbeitsmittel und der Anzahl der da-
bei ermittelten technischen Arbeitsmittel 
mit sicherheitstechnischen Mängeln die 
sicherheitstechnischen Mängelquoten be-
stimmt und verfolgt werden (Tabelle 6). 
Die sicherheitstechnischen Mängelquoten 
überprüfter technischer Arbeitsmittel aus 
Deutschland und aus EU/EWR-Staaten 
variieren zwischen 24,4 und 29,9 % auf 
etwa gleichem Werteniveau. Die sicher-
heitstechnischen Mängelquoten über-
prüfter technischer Arbeitsmittel aus 
Drittstaaten sind dagegen in den beiden 
vergangenen Jahren von einem vergleich-
baren Werteniveau mit 31,6 % im Jahr 2002 
sprunghaft auf 46,5 % im Jahr 2003 und 
42,7  % im Jahr 2004 gestiegen. Dabei 
konnten alle überprüften technischen 
Arbeitsmittel augenscheinlich den Klassen 

der Herkunftsstaaten bzw. Staatenberei-
chen (Deutschland; EU/EWR-Staaten; 
Drittstaaten) eindeutig zugeordnet wer-
den. Demgegenüber ist dies sowohl in der 
Vergangenheit bei den Studien zur Auswer-
tung der Untersagungsverfügungen und 
der Mängelmeldungen über den Sieben-
jahreszeitraum 1993 bis 1999 [3 bis 5] als 
auch in der Gegenwart bei den Produkt-
mängelstatistiken 2004 der beauftragten 
Stelle [13] nicht möglich gewesen, da dabei 
jeweils die Klasse „unbekanntes Herkunfts-
land“ ein gar nicht zu vernachlässigbares 
Werteniveau erreicht hat (vgl. Bild 1).  

Diese Datenauswertungen könnten also 
besser interpretiert und somit Maßnah-
men objektiver abgeleitet werden, wenn 
korrespondierend dazu einerseits – zumin-
destens ansatzweise – Erkenntnisse über 
die Warenströme und Marktvolumina in 
Deutschland vorliegen und andererseits – 
zumindestens ansatzweise – berücksichtigt 
wird, nach welchen Arbeitsmethoden 
(= vorgegebenes Überwachungskonzept) 
und Arbeitsweisen (= vor Ort gehandhabte 
Marktkontrolltätigkeit) im Betrachtungs-
zeitraum die Marktüberwachungsbehör-
den die reaktiven (= selektive Überprüfun-
gen bestimmter Produkttypen, -arten über 

7)  Die Auswahl der Produktprüfungen bei der aktiven 

Marktüberwachung im Bereich der Elektromagneti-

schen Verträglichkeit (EMV-Gesetz), für die die ehema-

lige Regulierungsbehörde für Telekommunikation und 

Post (RegTP) bzw. die heutige Bundesnetzagentur die 

Überwachungsprogramme entwickelt und aufstellt, er-

folgte bisher auch „zielgerichtet“ (vgl. Jahresberichte, 

s. u. www.bundesnetzagentur.de). 

8) Das Land Nordrhein-Westfalen hat den standardisier-

ten Datensatz der „Überprüfungen nach dem Geräte -

sicherheitsgesetz“ erstmals für das Jahr 2002 erhoben 

und im Jahr 2003 veröffentlicht.

Tabelle 6  Anzahl und sicherheitstechnische Mängelquoten der überprüften technischen 
Arbeitsmittel in Deutschland in den Jahren 2002 bis 2004. 

der und private Verbraucher 
verbessert haben. So leisten die 
Marktüberwachungsbehörden 
der Bundesrepublik Deutsch-
land einen großen Beitrag zum 
technischen Verbraucher-
schutz und zum Schutz des 
Marktes vor unlauterem Wett-
bewerb. 

Die stichprobenartigen Pro-
duktprüfungen eines Über-
wachungsprogramms der akti-
ven Marktüberwachung erfol-
gen zurzeit überwiegend „ziel-
gerichtet“7), d. h. man nimmt 
vornehmlich bei den Produkt-
segmenten (z. B. Baumarkt-
geräte, Niedrigpreissegment) 
Prüfungen vor, bei denen man 
es „aus Erfahrung“ für sehr 
wahrscheinlich hält auch for-
male und/oder sicherheits-
technische Mängel aufzufin-
den. Dies kann zur Konsequenz 
haben, dass einerseits schon 
allein aufgrund des Preisgefü-
ges ein überhoher Anteil der ge-
prüften Produkte aus Drittstaa-
ten stammt und andererseits, 
dass ganze Produktsegmente so 
gut wie nie überprüft werden. 
Einfach nachvollziehbar ist es, 
dass man nur bei Produktseg-
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die akut spezifische Erkenntnisse vorlie-
gen) und aktiven (= stichprobenartige 
Überprüfungen über das gesamte Produkt-
programm unabhängig von der Produkt-
herkunft) Marktkontrollen durchgeführt 
haben. 

Um für diese Zwecke eine objektivere 
Datenbasis zur Aufstellung von Über-
wachungsprogrammen zur aktiven Markt-
überwachung zu erarbeiten, wurde im Auf-
trag der BAuA die Studie „Schaffung einer 
Datenbasis zum Marktvolumen einzelner 
Produktgruppen und ihrer Gefährdungs-
potenziale in Deutschland als Grundlage 
zukünftiger Maßnahmen der Marktauf-
sicht“ [1] durchgeführt, deren Grund-
lagen, Zwischen- und Endergebnisse von 
Projektbeginn an mit Expertenkreisen 
(AtA bzw. AtAV, AA MÜ, ADCO-PSA, beauf-
tragte Stelle gemäß GPSG) wiederkehrend 
vorgestellt und diskutiert wurden.  

 

Datenbasis zum Marktvolumen 
Aufgrund stetiger Marktveränderungen 

wird es für Unternehmen zunehmend 
wichtiger, Trends und Veränderungen im 
eigenen Wirtschaftszweig rechtzeitig zu 
beobachten. Aber nicht nur für absatzwirt-
schaftliche Fragestellungen sind diese Er-
hebungen und Daten von Interesse, son-
dern auch zur Optimierung der Marktüber-
wachung im Bereich technischer Arbeits-
mittel und Verbraucherprodukte als ein 
Beitrag zur Verbesserung des vorgreifenden 
Gefahrenschutzes und zum Schutz des 
Europäischen Binnenmarkts vor Wett-
bewerbsverzerrungen. 

Zur Bestimmung des Marktvolumens 
bzw. des Inlandsmarkts einzelner Produkt-
gruppen stellt das Statistische Amt der Eu-
ropäischen Gemeinschaft sowie das Statis-
tische Bundesamt in Wiesbaden die beiden 
Datenbanken 
●   Europäische Produktions- und Marktsta-
tistik (EUROPROMS) und 
●  Referenzdatenbank von Eurostat für den 
Außenhandel (COMEXT) 
zur Verfügung [14]. 

Bezugszeitraum bei der Auswertung im 
Frühjahr 2005 bildet hier das Jahr 2003, für 
welches das Marktvolumen für Deutsch-
land von rund 1 200 Produktarten, deren 
Inverkehrbringen dem Rechtsbereich des 
heutigen Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes zugeordnet ist, aus dem Datensatz 
der Inlandsproduktion und aus dem 
Datensatz der Einfuhr und der Ausfuhr 
nach 235 verschiedenen Ländern ermittelt 
wurde.  

Bei annähernd der Hälfte aller Produkte 
– genau 47,2 % – handelt es sich nach dieser 

Datenauswertung in Deutschland für das 
Jahr 2003 um elektrische Betriebsmittel zur 
Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen bzw. Niederspannungs-
geräte. Das Marktvolumen der Niederspan-
nungsgeräte verteilt sich zu 49,9 % auf In-
stallationsmaterial (Sicherungen, Schalter, 
Steckdosen etc.), auf Lampen für Leuchten 
zu 18,9 %, auf Leuchten zu 11,8 % und auf 
Motoren, Generatoren und Transformato-
ren zu 9,4 %. Haushaltsgroßgeräte und 
-kleingeräte, EDV- und Büromaschinen so-
wie Telekommunikations-, Unterhaltungs-
elektronik- und Mess- und Prüfgeräte ha-
ben zusammen nur einen Anteil von 10,0 % 
am Marktvolumen der Niederspannungs-
geräte (Bild 3). 

Das Importvolumen der Niederspan-
nungsgeräte nach Herkunftsländern ver-
teilt sich in Deutschland im Jahr 2003 zu 
25,7 % auf die Volksrepublik China, zu 
12,1 % auf Frankreich, zu 10,9 % auf die 

Niederlande, zu 6,0 % auf Italien und zu 
5,2 % auf die Tschechische Republik. Die 
weiteren Herkunftsländer Ungarn, Japan, 
Slowakei, Österreich und Slowenien hatten 
im Jahr 2003 einen Einfuhranteil von zu-
sammen 14,7 % am deutschen Importvolu-
men an Niederspannungsgeräten und alle 
übrigen Länder einen Einfuhranteil von 
zusammen 25,5 % (Bild 4). 

Das ermittelte Marktvolumen an Pro-
dukten in Deutschland betrug für das Jahr 
2003 insgesamt 9,46 Mrd. Stück und ver-
teilt sich dabei auf die einzelnen Produkt-
gruppen, wie in Tabelle 7 aufgelistet.  

 

Modell zur Ermittlung  
von Schwerpunkten für die 
Marktüberwachung 
Nach § 8 Abs. 2 GPSG sollen die zuständi-

gen Behörden, hier insbesondere die je-
weils obersten Länderbehörden in Koor-

Exkurs 

Einige Experten des Druckgeräte- und Aufzugsbereichs haben vorgeschlagen, 

dass die Module des Konformitätsbewertungsverfahrens als Indikator zur Be-

stimmung des Gefährdungspotenzials einer Produktart mit einbezogen wer-

den sollten.  
Die nach dem globalen Konzept bzw. Gesamtkonzept vom Jahr 1989*) ver-

fassten Europäischen Binnenmarkt-Richtlinien verfolgen bei den Konfor-

mitätsbewertungsverfahren verschiedene Grundsätze, wie z. B. der Eignung, 

der Verhältnismäßigkeit oder der Wahlfreiheit. Hauptziel eines Konformitäts-

bewertungsverfahrens ist es, die zuständigen Behörden in die Lage zu verset-

zen, sich zu vergewissern, dass die in den Verkehr gebrachten Produkte ins-

besondere in Bezug auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Benut-

zer und Verbraucher den Anforderungen der Richtlinien gerecht werden. In 

den Richtlinien des neuen Konzepts werden für die jeweils in einer Richtlinie 

umfassten unterschiedlichen Produkte, keinesfalls unterschied liche Schutz-

niveaus gefordert, sondern die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-

anforderungen legen das „gleiche“ zu erreichende hohe Schutzniveau für alle 

betreffenden Produkte beim Inverkehrbringen vor. Deshalb ist, neben der 

Wahlmöglichkeit für die Hersteller in bestimmten Grenzen, der wesentlichste 

Grundsatz bei der Zuordnung von möglichen Konformitätsbewertungsverfah-

ren zu bestimmten Produkten in den Richtlinien der Grundsatz der Risiko -

äquivalenz. Dies bedeutet in Kurzform, dass für Produkte mit einem inhärent 

höherem Risikopotenzial dann Konformitätsbewertungsverfahren zugeordnet 

werden, deren Anwendung gesicherter erwarten lässt und für die Behörden 

überprüfbar ist, dass das allgemeine hohe Schutzniveau der Richtlinie auch 

von diesen Produkten erreicht wird. Weiterhin ist zur Verhinderung von Wett-

bewerbsverzerrungen beim Inverkehrbringen und nach dem Inverkehrbringen 

von Produkten, dort wo also die Marktüberwachung wirksam werden soll, 

durch stichprobenartige Marktkontrollen zu überprüfen ob Produkte falsch 

gekennzeichnet sind oder die falschen Konformitätsbewertungsverfahren aus-

gewählt wurden. Schon aus diesen methodischen Gründen ist die Einbezie-

hung des Konformitätsbewertungsverfahrens als Indikator zur Bestimmung 

des Gefährdungspotenzials einer Produktart abzulehnen.  

*) Der Europäische Rat hat im Jahr 1989 das Gesamtkonzept für die Konformitätsbewertung beschlossen. 
Das Gesamtkonzept wurde durch den Beschluss 90/683/EWG des Europäischen Rates und durch den Be-
schluss 93/465/EWG aktualisiert und vervollständigt.
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dination mit dem gemeinsam getragenen 
Arbeitsausschuss Marktüberwachung, ein 
Überwachungskonzept entwickeln und 
fortschreiben, das die ermittelten Mängel-
schwerpunkte und Warenströme bzw. 
Marktvolumina berücksichtigt. Dazu wur-
den Empfehlungen für ein methodisches 
Vorgehen im Forschungsbericht Fb 1047 
[2], dem Abschlussbericht des BAuA-For-
schungsprojekts F 1508, gegeben.  

Basierend auf den zuvor dargelegten 
Überlegungen wurde ein methodisches 
Vorgehen zur Ermittlung von Schwerpunk-
ten für Überwachungsmaßnahmen auf der 
Basis des Marktvolumens einzelner Pro-
duktgruppen, Produktuntergruppen oder 
Produktarten und ihrer Gefährdungs-
potenziale entwickelt. Das Modell zielt da-
bei darauf ab, dass bei der Wahl der stich-
probenartigen Marktkontrollen bei der ak-
tiven Marktüberwachung vorrangig solche 
Produkte bzw. Produktarten berücksich-
tigt werden, die ein hohes Marktvolumen 
und ein hohes Gefährdungspotenzial auf-
weisen. Die Zuordnung des Gefährdungs-
potenzials verfolgt dabei das Ziel, Produkt -
arten bzw. Produktuntergruppen oder Pro-
duktgruppen in eine Rangreihe zu bringen, 
die es den zuständigen Marktüber-
wachungsbehörden erlaubt, vorrangig 
„gefährliche“ Produkte zu überprüfen. Die 
Größe des Marktvolumens beeinflusst da-
bei die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
eines Mangels und erhöht damit bei glei-
chem Gefährdungspotenzial das Risiko 
eines Schadens durch einen erheblichen 
Mangel. Dabei kann das Marktvolumen 
einer Produktart zumindest grundsätzlich 
anhand der Inlandsproduktion zuzüglich 
der Einfuhr und abzüglich der Ausfuhr er-
mittelt werden: 
 
W(PG) = PZ + EZ - AZ 
 
W(PG): Warenstrom/Marktvolumen 
PZ:          Produktionszahlen 
EZ:         Einfuhrzahlen 
AZ:        Ausfuhrzahlen 

 Diese zunächst einfache und ebenso evi-
dente Formel stößt bei der Operationalisie-
rung auf eine Reihe von Schwierigkeiten, 
nicht zuletzt bei der Datenermittlung. Mit 
der im Forschungsprojekt F 1508 geschaffe-
nen Datenbasis zum Marktvolumen liegen 
hier jedoch Zahlenwerte und eine Vor-
gehensweise vor, die eine mehr als nur fun-
dierte Abschätzung dieser Größen ermög-
licht und fortgeschrieben werden kann. 

Hinsichtlich der Abschätzung des Ge-
fährdungspotenzials galt es zunächst Indi-
katoren festzulegen, die das Gefährdungs-
potenzial einer Produktart maßgeblich be-
einflussen, um sie in einem Folgeschritt zu 

Tabelle 7  Verteilung des Marktvolumens der auswertbaren Produktgruppen in Deutschland 
für das Jahr 2003 [2]. 

Produktgruppen Marktvolumen Anteil in % Marktvolumen in Stück

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen bzw. Niederspan-
nungsgeräte (73/23/EWG/1. GPSGV) und Geräte und 
Schutzsysteme für explosionsgefährdete Bereiche 
(94/9/EG/11. GPSGV)

 47,2 % 4 466 931 197

Spielzeuge 
(88/378/EWG/2. GPSGV)

  3,1 %   291 086 398

Einfache Druckbehälter 
(87/404/EWG/6. GPSGV)

  0,0003 %         29 056

Gasverbrauchseinrichtungen 
(90/396/EWG/7. GPSGV)

  0,038 %      3 584 005

Persönliche Schutzausrüstungen 
(89/686/EWG/8. GPSGV)

  1,1 %   107 983 577

Maschinen 
(98/37/EG/9. GPSGV)

  0,7 %    68 217 329

Sportboote 
(94/25/EG/10. GPSGV)

  0,0035 %       331 943

Aufzüge 
(95/16/EG/12. GPSGV)

  0,0015 %       138 162

Aerosolpackungen 
(75/324/EWG/13. GPSGV)

  9,6 %   909 156 508

Druckgeräte 
(97/23/EG/14. GPSGV)

  0,5 %    44 072 375

Verbraucherprodukte (2001/95/EG), die nicht in einer 
o. a. GPSGV erfasst sind, und technische Arbeitsmittel 
im nicht harmonisierten Bereich des GPSG

 37,7 % 3 570 542 336

Summe 100,0 % 9 462 072 886

Bild 4  Verteilung des Importvolumens von Niederspannungsgeräten nach Herkunftsländern 
in Deutschland für das Jahr 2003 [2]. 

Bild 3 Verteilung des Marktvolumens von Niederspannungsgeräten auf Produktunter -
gruppen in Deutschland für das Jahr 2003 [2]. 
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zu wurde ein methodisches Vorgehen auf 
der Basis des Marktvolumens einzelner Pro-
duktarten, Produktuntergruppen und Pro-
duktgruppen und ihrer Gefährdungs-
potenziale entwickelt, dessen Verwendung 
den beauftragten Expertengremien, wie 
dem Arbeitsausschuss Marktüberwa -
chung, als Ausgangspunkt für die zukünf-
tige Verteilung der stichprobenartigen 
Marktkontrollen bei der Marktüber-
wachung empfohlen wird.  TÜ 586 
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quantifizieren und so für eine Modellbil-
dung heranzuziehen. Als Gefährdungs-
potenzial wird dabei die Art der Gefähr-
dung (z. B. Gefährdung durch Einatmung 
von gefährlichen Stoffen oder Berührung 
von heißen Oberflächen) und das Ausmaß 
des möglichen Schadens (physische Verlet-
zung und/oder Gesundheitsschädigung) 
verstanden. Die Art der Gefährdung ist da-
bei naturgemäß eng verknüpft mit der Art 
des Produkts. Dies schlägt sich auch in den 
verschiedenen Verordnungen zum GPSG 
bzw. in den Europäischen Binnenmarkt-
richtlinien nieder. Die dort zusammenge-
fassten Produktarten werden daher als 
grobe Strukturierung im Sinne von Pro-
duktgruppen eingesetzt. Neben einer Ein-
stufung des Schadensausmaßes ist weiter 
zu berücksichtigen, inwieweit Erfahrungs-
werte hinsichtlich mängelmäßig auffäl-
liger Produktarten, -untergruppen und 
-gruppen bestehen. Quantitativ können 
hier in einem ersten Schritt die Mängel-
meldungen herangezogen werden, wie sie 
von den einzelnen Bundesländern erho-
ben und von der BAuA zentral gesammelt 
und ausgewertet werden. Ein weiterer zu 
berücksichtigender Indikator ist der Aspekt 
unterschiedlicher Zielgruppen, da je nach 
Qualifikation der Zielgruppe unterschied-
liche Ausprägungen hinsichtlich bestim-
mungsgemäßer Verwendung, Gefahren-
erkennung und Vermeidungsmöglichkei-
ten angenommen werden muss. 

Als Verrechnungsansatz der Einzelindi-
katoren werden die Gleichungen 

 
G(PG) = k1M(PG) + k2Z(PG) + k3S(PG) 
 
G(PG):  Gefährdungspotenzialindex 
M(PG) : Mängelhäufigkeitsindikator 
Z(PG):   Zielgruppenindikator 
S(PG):    Schadensausmaßindikator 
ki:     Wichtungsfaktoren 
 
R(PG) = G(PG) · W(PG) 
 
R(PG):  Risikoindex 
G(PG):  Gefährdungspotenzialindex 
W(PG): Warenstrom/Marktvolumen 

 
zur Bestimmung des Gefährdungspoten -
zialindexes von Produktgruppen vor-
geschlagen. Dabei werden Wichtungsfak-
toren eingeführt, mittels derer die Einzel-
indikatoren hinsichtlich ihrer relativen Be-
deutung durch beauftragte Experten -
gremien gewichtet werden können, wie 
z. B. durch den Arbeitsausschuss Markt-
überwachung. Lässt sich so ein Gefähr-
dungspotenzialindex für jede Produkt-
gruppe bestimmen, so ergibt sich das resul-
tierende Risiko als zu beurteilende Größe 

durch Verknüpfung mit der Eintrittswahr-
scheinlichkeit, die wiederum durch den 
Warenstrom bzw. das Marktvolumen der 
Produktgruppe maßgeblich bestimmt 
wird. Unter Berücksichtigung eines linea-
ren Ansatzes für das Marktvolumen kön-
nen nach gewichteter Summenbildung die 
Schwerpunkte für Überwachungsmaßnah-
men auf der Basis des Marktvolumens ein-
zelner Produktgruppen und ihrer Gefähr-
dungspotenziale abgeleitet werden, die als 
Ausgangspunkt für die künftige Verteilung 
der stichprobenartigen Marktkontrollen 
bei der aktiven Marktüberwachung emp-
fohlen wird. 

Fazit 
Um die Ressourcen der zuständigen 

Marktaufsichtsbehörden zielgerichtet ein-
zusetzen, sollten sich die Überwachungs-
maßnahmen der aktiven Marktüber-
wachung zukünftig auf die so ermittelten 
Schwerpunkte und Serienprodukte mit sig-
nifikanten Stückzahlen konzentrieren. Da -
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